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Der Landtag Nordrheln-Westfalen hat am 6. November 2014 folgendes Gesetz beschlossen: 

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2014) 





Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2014) 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrheln-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2014 (Haushaltsgesetz 2014) vom 18. Dezember 2013 (GV NRW 
S. 848) wird wie folgt geändert: 

1 In § 1 wird die Zahl ,,62 307 758 300" durch die Zahl ,,62 550 455 500" ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 1 wird die Zahl ,,2 548 000 000" durch die Zahl ,,3 345 000 000" ersetzt. 

3. Nach § 29 wird der folgende § 29a eingefügt: 

,,§ 29a 
Hilfen für von dem Orkan "Ela" in besonderer Weise betroffene Gemeinden 

(1) Finanzielle Unterstützung in Form einer fachbezogenen Pauschale 
Gemeinden, die von dem Unwetter "Ela" am 9. und 10. JUni 2014 In einem besonderen 
Ausmaß betroffen waren, wird für bereits entstandene und noch entstehende Aufwendun
gen Im Zusammenhang mit der Beseitigung von Schäden Infolge des Unwetters sowie der 
damit verbundenen Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Infrastruktur eine fi
nanzielle Unterstützung als fachbezogene Pauschale zur Verfügung gestellt. 

(2) Regelung im Haushaltsplan 
Die fachbezogene Pauschale wird nach objektivlerbaren Kriterien, die Im Haushaltsplan 
verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden verteilt. 

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale 
Die fachbezogene Pauschale wird den Gemeinden ohne Antrag zu einem von dem zu
ständigen Ministerium festzulegenden Termin ausgezahlt. § 41 LHO sowie die hierzu er
gangenen Erlasse des FinanzmInisterIums bleiben unberührt. 

(4) Nachweis der Verwendung 
Die Gemeinden welsen den zweckgemäßen Einsatz der Pauschalmittel nach Ablauf des 
30. Juni 2015 unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestätigung der Hauptverwaltungs
beamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten oder seiner allgemeinen Vertretung nach. 

(5) Rückzahlung 
Die Gemeinden haben bis zum 30. Juni 2015 nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene 
Pauschalmittel bis zum 30. September 2015 unaufgefordert an die Landeskasse zurück
zuzahlen. Nicht frIstgemäß zurückgezahlte Beträge sind mit 3 vom Hundert über dem Ba
slszlnssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rückzahlungsanspruch mit Forderungen 
der jeweiligen Gemeinde aufrechnen. 

(6) Projekt "Bürgerbäume" 
Die Absätze 1 bis 3 Sind auf das PrOjekt "Bürgerbäume" Im Geschäftsbereich des Ministe
riums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz entspre
chend anzuwenden. Die Gemeinden welsen den zweckgemäßen Einsatz der Pauschal
mittel nach Ablauf des 31 Dezember 2015 unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestäti
gung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten oder seiner all
gemeinen Vertretung nach. Die Gemeinden haben biS zum 31 Dezember 2015 nicht ver-
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brauchte oder nicht nachgewiesene Pauschal mittel bis zum 31 März des Folgejahres un
aufgefordert an die Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fnstgemäß zurückgezahlte Beträ
ge sind mit 3 vom Hundert über dem BasIszInssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen 
Rückzahlungsanspruch mit Forderungen der Jeweiligen Gemeinde aufrechnen." 

4. Der dem Haushaltsgesetz 2014 beigefügte Gesamtplan (HaushaltsübersIcht, FinanZie
rungsübersIcht und KreditfinanZIerungsplan) wird durch den diesem Nachtrag beigefügten 
Gesamtplan ersetzt. 

5. Der dem Haushaltsgesetz 2014 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe des die
sem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1 Januar 2014 In Kraft. 

Düsseldorf, den 6. November 2014 

Anlagen 

Canna Gödecke 
PräSidentin 
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